
 

 

 

Az.: 4.13.01/003#1 16. Mai 2023 
  

Netzentwicklungsplan (NEP) Gas der Fernleitungsnetzbetreiber 2022-2032 

hier: Konsultation des von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgelegten Entwurfs des NEP 

Gas 2022-2032 (Stand: 31. März 2023) 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben der Bundesnetzagentur am 31. März 2023 den Entwurf eines 

gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplans nach § 15a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

vorgelegt. Nach § 15a Abs. 3 EnWG hört die Regulierungsbehörde zum Entwurf des Netzentwick-

lungsplans alle tatsächlichen und potentiellen Netznutzer an. 

Der Entwurf des NEP Gas 2022-2032 der Fernleitungsnetzbetreiber ist auf der Internetseite der 

Bundesnetzagentur unter www.bnetza.de/entwurf-nep2022 veröffentlicht. Wir bitten Sie, Ihre An-

merkungen und Stellungnahmen dazu anhand folgender Struktur zu gliedern. Dabei steht es Ihnen 

selbstverständlich frei, sich nur zu einzelnen Fragen oder zu zusätzlichen Gesichtspunkten zu äu-

ßern: 

Modellierung der Fernleitungsnetze 

(1) Eingangsgrößen der Modellierung 

Die angesetzten Kapazitäten der Netznutzer sind eine wesentliche Eingangsgröße der Modellie-

rung, weshalb eine bedarfsgerechte Darstellung der Kapazitäten für die Qualität der Modellie-

rungsergebnisse entscheidend ist. Wie bewerten Sie die in der Modellierung angesetzten Kapazitä-

ten der unterschiedlichen Netznutzer? Wurden Kapazitätsbedarfe ausreichend berücksichtigt?  

(2) Gaskraftwerke  

Die Geeignetheit der Zuordnungspunkte für feste dynamisch zuordenbare Kapazitäten ist in der 

Regel davon abhängig, dass sie Zugang zu einem liquiden Handelsmarkt und ausreichend Kapazi-

täten bieten. Ist die Zuordnung der neuen Gaskraftwerke zu den Speichern bzw. Grenzübergangs-
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punkten für die Modellierung mit festen dynamisch zuordenbaren Kapazitäten für Sie nachvoll-

ziehbar? Wie schätzen Sie die Liquidität und die Kapazität der Zuordnungspunkte ein? Welche al-

ternativen Zuordnungspunkte für einzelne Kraftwerke halten Sie ggf. für sinnvoll?  

 (3) LNG-Kapazitäten 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in den Varianten LNGplus B und LNGplus C drei Einspei-

secluster gebildet, aus denen Erdgas in das deutsche Fernleitungsnetz eingespeist werden soll.  Da-

bei sind die jeweiligen Einspeisekapazitäten unterschiedlich hoch ausgeprägt. Sind die in den Mo-

dellierungsvarianten LNGplus B und C angesetzten LNG-Kapazitäten in den Clustern Wilhelms-

haven, Unterelbe und Ostsee nachvollziehbar und sinnvoll gewählt?   

(4) Modellierungsergebnisse 

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen die LNGplus C Variante als ihre favorisierten Netzausbau-

maßnahmen vor. Enthält diese Variante aus Ihrer Sicht alle nötigen Maßnahmen oder würden Sie 

eine andere Variante bevorzugen? Haben Sie Anmerkungen zu einzelnen Maßnahmen (bitte An-

gabe der Identifikationsnummer)? 

Klimaschutzkonzept 

(1) Industriebedarfe 

Die Fernleitungsnetzbetreiber sprechen sich dagegen aus, Neubedarfe von Industriekunden zu-

künftig mit dynamisch zuordenbaren Kapazitäten zu modellieren, weil sie den Mehraufwand von 

Netzkunden für die duale Beschaffung für unvertretbar halten. Bei der Beurteilung der Zumutbar-

keit des Mehraufwands muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass im Hinblick auf die gesetz-

lich festgelegte Dekarbonisierung bis 2045 jeglicher Ausbaubedarf kritisch zu hinterfragen ist, da 

die neu zu errichtende Infrastruktur nur noch für einen begrenzten Zeitraum für Erdgas genutzt 

werden kann. Ist es vor diesem Hintergrund angemessen, von Industriekunden, die neuen Erdgas-

bedarf und damit gegebenenfalls -ausbau generieren, (ab einem gewissen Zeitpunkt? oder unmit-

telbar?) einen Mehraufwand aufgrund des Erfordernisses der dualen Beschaffung zu verlangen? 

(2) Interne Bestellungen der Verteilnetzbetreiber 

Im Klimaschutzkonzept wird vorgeschlagen, die in § 11 Kooperationsvereinbarung zwischen den 

Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (KOV) festgeschriebene Ewig-

keitsgarantie abzuschaffen, um das Verfahren der internen Bestellungen im Sinne der Dekarboni-

sierung flexibler zu gestalten sowie die Umstellung auf Wasserstoff zu ermöglichen. Sollte dieser 
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Vorschlag bei der nächsten KOV-Aktualisierung umgesetzt werden und wie könnte eine alterna-

tive Regelung aussehen, mit der die Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung in ein ausge-

wogenes Verhältnis zum notwendigen Netzausbau gebracht werden?  

(3) Verbrauchsreduktion & LNG Kapazitäten 

In der Konsultation der Fernleitungsnetzbetreiber sind einige Hinweise auf weitere Studien zu hö-

herer/ geringerer Verbrauchsreduktion eingegangen, die den von den Fernleitungsnetzbetreibern 

gewählten Ansatz von 20 Prozent Mengenreduktion in Frage stellen. In Teilen wird auch die Höhe 

der in den LNGplus-Varianten angesetzten LNG-Kapazitäten kritisiert. Maßgeblich für die Model-

lierung im Netzentwicklungsplan ist die Betrachtung von Spitzenlastsituationen im Netz. Wo se-

hen Sie konkrete Stellschrauben, um das Ziel der Dekarbonisierung in der Netzentwicklungspla-

nung abzubilden und gleichzeitig die Versorgungssicherheit auch im Spitzenlastfall sicherzustel-

len? 

Zukünftige Modellierungsfragen 

(1) Modellierungsansätze  

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen vor, einen zusätzlichen szenarienbasierten Ansatz (mit 

dem Zeitansatz t+15, bei t = Jahr) zu modellieren. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die-

sem zukünftig eine große Bedeutung zukommen wird, da das gesetzliche Ziel der Treibhausgas-

neutralität bis zum Jahr 2045 verfolgt werden muss. Wie kann eine enge Verzahnung mit konkreten 

Bedarfen sichergestellt werden? Wie kann der (rückläufige) Erdgasbedarf weiterhin Berücksichti-

gung finden? Ist die Modellierung mit unterschiedlichen Zeitansätzen (t+10 und t+15) für eine Ver-

schneidung des bedarfsorientierten Ansatzes mit dem szenariobasierten Ansatz geeignet?  

(2) Zeitansatz einer szenarienbasierten Modellierung 

Wäre es sinnvoll, auch die szenarienbasierte Modellierung mit einem t+10 Zeitansatz zu berechnen, 

um eine engere Verzahnung der beiden Ansätze zu ermöglichen? Was spricht für bzw. gegen eine 

szenarienbasierte Modellierung mit t+10? Was könnte die Folge sein, wenn die ermittelten Netz-

ausbaumaßnahmen des szenarien- und bedarfsorientierten Ansatzes voneinander abweichen? Wie 

kann die Anpassung des Bedarfs an das dem szenarienbasierten Ansatz zugrundeliegende Ziel der 

Treibhausgasneutralität erreicht werden? 
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(3) Langfristprognosen der Verteilnetzbetreiber 

Wie kann die Plausibilisierung der Langfristprognosen der Verteilnetzbetreiber optimiert werden? 

Sollten politische Zielvorgaben (z. B. die in der Diskussion stehende Vorgabe, neu eingebaute Hei-

zungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betreiben zu müssen) in den 

Langfristprognosen abgebildet werden? 

 (4) Kapazitätserhöhende Maßnahmen 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben davon abgesehen, die von der Bundesnetzagentur geforderte 

Modellierung einer zusätzlichen Variante mit marktbasierten Instrumenten durchzuführen und 

als Begründung auf aktuell fehlende historischen Daten, die fehlende Liquidität und schwer ab-

schätzbare politische Entscheidungen verwiesen.  

Wird eine Nachholung der Modellierung des Einsatzes kapazitätserhöhender Maßnahmen (bspw. 

marktbasierter Instrumente) als Alternative zum Netzausbau als sinnvoll erachtet, auch wenn da-

mit Verzögerungen im laufenden NEP-Prozess verbunden sind? 

Wird eine mögliche Modellierung des Einsatzes kapazitätserhöhender Maßnahmen (bspw. markt-

basierter Instrumente) als Alternative zum Netzausbau, auch um über einen längeren Zeitraum Ka-

pazitäten zur Verfügung zu stellen, im nächsten NEP-Zyklus als sinnvoll erachtet oder erledigt sich 

dieses Thema, weil kapazitätserhöhende Maßnahmen für die Gasnetze langfristig nicht mehr zu 

erwarten sind?  

Umstellung von Erdgasleitungen auf Wasserstoff 

(1) Zukünftige Nutzung des Gasnetzes 

Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund, dass mit Beginn der 2030er Jahre von einem starken Rück-

gang der Erdgasnutzung ausgegangen wird und bis spätestens 2045 der Ausstieg aus der Nutzung 

von fossilem Erdgas abgeschlossen sein soll, die zukünftige Nutzung von Erdgas ein? Teilen Sie die 

Ansicht, dass ein Großteil des Erdgasnetzes zukünftig für Wasserstoff oder andere grüne Gase ge-

nutzt werden kann und sollte? 

(2) Ermittlung von Gasversorgungsleitungen für die perspektivische Nutzung von Wasserstoff 

Gemäß § 113b Satz 1 EnWG können die Fernleitungsnetzbetreiber Gasversorgungsleitungen 

kenntlich machen, die perspektivisch auf eine Wasserstoffnutzung umgestellt werden können, so-

fern dargelegt wird, dass das verbleibende Fernleitungsnetz die dem Szenariorahmen zugrunde ge-
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legten Kapazitätsbedarfe erfüllen kann. Hierfür kann der Netzentwicklungsplan geringfügige Aus-

baumaßnahmen des Erdgasnetzes ausweisen, vgl. § 113b Satz 2 EnWG. Im Entwurf zum Netzent-

wicklungsplan 2022-2032 haben die Fernleitungsnetzbetreiber Leitungen für eine mögliche Um-

stellung identifiziert. Sind Vorgehensweise und Ergebnisse dies er Prüfung für Sie plausibel und 

nachvollziehbar?  
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Die Marktteilnehmer erhalten hiermit Gelegenheit, zum Entwurf des NEP Gas 2022-2032 (Stand 

31. März 2023) und den vorstehenden Fragen Stellung zu nehmen. Sie werden gebeten, Ihre Stel-

lungnahmen, die auch gemeinschaftlich abgegeben werden können, bis 13. Juni 2023 in einem für 

die elektronische Weiterverarbeitung geeigneten Format mittels Datenträger oder per E-Mail an 

Bundesnetzagentur  

Referat 623 

Postfach 8001  

53105 Bonn  

E-Mail: NetzentwicklungsplanGas@bnetza.de 

zu richten. Es ist beabsichtigt, die Stellungnahmen im Original auf der Internetseite der Bundes-

netzagentur zu veröffentlichen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, diejenigen Teile zu kennzeich-

nen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten, ggf. auch von Drit-

ten, beinhalten. Werden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bzw. personenbezogene Daten nicht 

als solche kenntlich gemacht, so wird von dem Einverständnis zur Veröffentlichung der Stellung-

nahme ausgegangen. 
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